
Anlage 8
(zu § 16 Abs. 2)

MUSTER

Freistaat Sachsen
Staatsministerium für Soziales

AUSWEIS

über die Befähigung als staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin/
staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker

Frau/Herrn

geboren am in

wird bestätigt, dass sie/er die Staatsprüfung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerinnen und
staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker bestanden und damit die Befähigung als staatlich geprüfte
Lebensmittelchemikerin/staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker nachgewiesen hat.

, den

Siegel


